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Versicherung der Mitglieder des 
vertretungsberechtigten Organs

„Nach bestem Wissen versichere ich, dass gemäß den anzuwen-
denden Rechnungslegungsgrundsätzen für die Berichterstattung 
der Konzernabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Konzerns vermittelt und im Konzernlagebericht der Geschäfts-
verlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des 
Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild vermittelt wird sowie die wesentli-
chen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung 
des Konzerns beschrieben sind.“

München, 27. März 2020

Dr. Axel Kaufmann

Viktor Várkonyi

Jon Elliott

Bestätigungsvermerk des unabhängigen 
Abschlussprüfers

An die Nemetschek SE

Vermerk über die Prüfung des Konzernabschlusses und 
des Konzernlageberichts

Prüfungsurteile
Wir haben den Konzernabschluss der Nemetschek SE und ihrer 
Tochtergesellschaften (der Konzern) – bestehend aus der Kon-
zerngesamtergebnisrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019, der Konzernbilanz 
zum 31. Dezember 2019, der Konzernkapitalflussrechnung und 
der Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 
sowie dem Konzernanhang, einschließlich einer Zusammenfas-
sung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden – geprüft. Dar-
über hinaus haben wir den Konzernlagebericht der Nemetschek 
SE, der mit dem Lagebericht der Nemetschek SE zusammenge-
fasst wurde, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 
31. Dezember 2019 geprüft. Die in Kapitel 2 enthaltene nicht
finanzielle Erklärung und den in Kapitel 7.1. enthaltenen Bericht
zur Unternehmenssteuerung und Erklärung zur Unternehmens-
führung haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen
Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse

» entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentli-
chen Belangen den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind,
und den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden
deutschen gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter
Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage
des Konzerns zum 31. Dezember 2019 sowie seiner Ertragsla-
ge für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31.
Dezember 2019 und

» vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns. In allen wesent-
lichen Belangen steht dieser Konzernlagebericht in Einklang
mit dem Konzernabschluss, entspricht den deutschen gesetz-
lichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil
zum Konzernlagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der
oben genannten nicht finanziellen Erklärung sowie den oben
genannten Bericht zur Unternehmenssteuerung und die Erklä-
rung zur Unternehmensführung.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prü-
fung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts geführt hat.




